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ZUSÄTZLICHE VERTRAGSBEDINGUNGEN 
für die Ausführung von Bauleistungen – ZVB Bau-KVV 2018

Hinweis:
Die nachfolgend genannten Paragraphen beziehen sich auf die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil B 
„Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) sowie auf Regelungen der Zusätzlichen 
Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen im Straßen- und Brückenbau (ZVB/E-StB) aus dem Handbuch für 
die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen im Straßen- und Brückenbau (HVA B-StB). Die VOB/B wird in Verbindung mit 
der VOB/C, sofern nichts anderes vereinbart wird, Vertragsbestandteil.

1. Leistungsverzeichnis (§ 1)
1.1 Die Verwendung selbst gefertigter Vervielfältigungen, Abschriften und Kurzfassungen ist, ausgenommen beim Leis-

tungsverzeichnis, unzulässig. Anstelle des vom Auftraggeber übersandten Leistungsverzeichnisses können selbst 
gefertigte Abschriften oder Kurzfassungen verwendet werden, wenn der Bieter den vom Auftraggeber verfassten 
Wortlaut des Leistungsverzeichnisses als allein verbindlich anerkennt. Kurzfassungen müssen die Ordnungszahlen 
(Positionen) des vom Auftraggeber übersandten Leistungsverzeichnisses vollzählig, in der gleichen Reihenfolge und mit 
gleichen Nummern enthalten; sie müssen für jede Teilleistung nacheinander die Ordnungszahl, die Menge, die Einheit, 
den Einheitspreis und den Gesamtbetrag, darüber hinaus den jeweiligen Kurztext sowie die dem Leistungsverzeichnis 
entsprechenden Zwischensummen der Leistungsabschnitte, die Angebotssumme und alle vom Auftraggeber gefor-
derten Textergänzungen enthalten. Die Angebote, die diesen Bedingungen nicht entsprechen, können ausgeschlossen 
werden. Die Kurzfassung ist zusammen mit dem vom Auftraggeber übersandten Leistungsverzeichnis Bestandteil des 
Angebots. Der Bieter ist verpflichtet, auf Anforderung des Auftraggebers vor Auftragserteilung ein vollständig ausge-
fülltes Leistungsverzeichnis nachzureichen.

1.2 Ist im Leistungsverzeichnis in einer Position eine Bezeichnung für ein bestimmtes Fabrikat mit dem Zusatz „oder gleich-
wertig“ verwendet worden, und fehlt die für das Angebot geforderte Bieterangabe, gilt das im Leistungsverzeichnis 
genannte Fabrikat als vereinbart.

2. Wahlpositionen, Bedarfspositionen (§ 1)
Sind im Leistungsverzeichnis für die wahlweise Ausführung einer Leistung Wahlpositionen (Alternativpositionen) oder für 
die Ausführung einer nur im Bedarfsfall erforderlichen Leistung Bedarfspositionen (Eventualpositionen) vorgesehen, ist der 
Auftragnehmer verpflichtet, die in diesen Positionen beschriebenen Leistungen nach Aufforderung durch den Auftraggeber 
auszuführen. Die Entscheidung über die Ausführung von Wahlpositionen trifft der Auftraggeber in der Regel bei Auftragser-
teilung, über die Ausführung von Bedarfspositionen nach Auftragserteilung.

3. Technische Regelwerke (§ 1 Abs. 2)
3.1 In den Vergabeunterlagen genannte technische Regelwerke sind Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen im Sinne 

von § 1 Abs. 2 Nr. 4.
3.2 Die in den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen und den übrigen Vergabeunterlagen genannten DIN-Nor-

men sind für die Kalkulation des Angebotes in der drei Monate vor dem Eröffnungs-/Einreichungstermin gültigen 
Fassung maßgebend.

4. Preisermittlungen (§ 2)
4.1 Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber die Preisermittlung für die vertragliche Leistung verschlossen zur Aufbewah-

rung zu übergeben (Urkalkulation).
4.2 Sind nach § 2 Nrn. 3, 5, 6, 7 und/oder 8 Abs.2 Preise zu vereinbaren, hat der Auftragnehmer auf Verlangen seine 

Preisermittlungen für diese Preise und für die vertragliche Leistung vorzulegen sowie die erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen. Weiterhin ist für diese Preise eine entsprechende Anspruchsgrundlage durch den AN zu beschreiben.

5. Einheitspreise (§ 2 Nr. 1)
Der Einheitspreis ist der vertragliche Preis, auch wenn im Angebot der Gesamtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nicht dem 
Ergebnis der Multiplikation von Mengenansatz und Einheitspreis entspricht.
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6. Änderung des Mengenansatzes bei Stundenlohnarbeiten (§ 2 Nr. 3)
Bei Stundenlohnarbeiten gelten die vereinbarten Verrechnungssätze unabhängig von der Anzahl der geleisteten Stunden.

7. Vergütung bei Nebenangeboten oder Änderungsvorschlägen (§ 2)
7.1 Die Vergütung für jede Teilleistung (Position) des Leistungsverzeichnisses, die durch das Nebenangebot oder den Ände-

rungsvorschlag beeinflusst (geändert, ersetzt, zusätzlich erforderlich) ist, ist auf den Gesamtbetrag dieser Teilleistung im 
Angebot begrenzt (Limitierung). Bei der Abrechnung ist für jede dieser Teilleistungen die ausgeführte Menge nachzu-
weisen. Vergütet werden die nachgewiesenen, höchstens die angebotenen Mengen, jedoch dürfen die Abrechnungs-
summen konstruktiv zusammenhängender Teilleistungen zusammengefasst, d. h. Mehrungen und Minderungen für 
diese Teilleistungen ausgeglichen werden. § 2 Nr. 3 findet keine Anwendung. § 2 Nrn. 4, 5 und 6 sowie die Anwen-
dung vereinbarter Gleitklauseln und die Umsatzsteuerregelung (Nr. 31.3) bleiben von der Limitierung unberührt. Bei 
einer vereinbarten Stoffpreisgleitklausel werden - unabhängig von der Limitierung – nicht die angebotenen, sondern 
die tatsächlich eingebauten Baustoffmengen (Ist-Mengen) der Berechnung zugrunde gelegt.

7.2 Von einer vereinbarten Pauschalierung der Vergütung bleiben die Anwendung vereinbarter Gleitklauseln und die 
Umsatzsteuerregelung (Nr. 31.3) unberührt. Bei einer vereinbarten Stoffpreisgleitklausel werden - unabhängig von 
der Pauschalierung - nicht die angebotenen, sondern die tatsächlich eingebauten Baustoffmengen (Ist-Mengen) der 
Berechnung zugrunde gelegt.

7.3 Ist der Auftrag auf ein Nebenangebot oder einen Änderungsvorschlag erteilt worden, dann sind mit der vereinbarten 
Vergütung alle von dem Nebenangebot oder Änderungsvorschlag beeinflussten Leistungen abgegolten, die zur Aus-
führung der vertraglichen Leistung erforderlich werden.

8. Ankündigung von Mengenänderungen und Mehrkosten (§ 2 Nr. 3)
8.1 Ist für den Auftragnehmer erkennbar, dass durch eine über 10 % hinausgehende Überschreitung des Mengenansatzes 

Mehrkosten entstehen, die ausnahmsweise zu einem höheren Einheitspreis führen können, hat er dies dem Auftragge-
ber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Unterlässt er schuldhaft diese Mitteilung, hat er den dem Auftraggeber daraus 
entstehenden Schaden zu ersetzen.

8.2 Zusätzliche Leistungen bedürfen eines Nachauftrages bzw. einer Auftragsänderung. Zur Erteilung eines Nachauftrages 
ist ein prüfbares Angebot in schriftlicher Form einzureichen, dessen Preisniveau dem Hauptangebot entsprechen muss. 
Im Nachtragstext sind insbesondere BAU-IST und BAU-Soll, sowie dessen Anspruchsgrundlage inkl. der Kalkulation zu 
benennen. Ohne diese Angaben werden die Nachträge als nicht prüfbar an den AN zurückgesendet. Vom AN ausge-
führte Mehrleistungen werden ohne vorherige Kostenanmeldung nicht anerkannt.

8.3 Zu dieser Regelung gelten folgende Ausnahmefälle: Bei der Störbeseitigung und in Fällen von Gefahr im Verzug kann 
die Anzeige der Mehrleistungen nachträglich erfolgen.

9. Ausführungsunterlagen (§ 3)
Der Ausführung dürfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, die vom Auftraggeber als zur Ausführung bestimmt ge-
kennzeichnet sind.

10. Veröffentlichungen (§ 3)
Der Auftragnehmer darf Veröffentlichungen über die Leistung nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers 
vornehmen.

11. Werbung (§ 4 Nr. 1)
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

12. Umweltschutz (§ 4 Nrn. 2 und 3)
Zum Schutz der Umwelt, der Landschaft und der Gewässer hat der Auftragnehmer die durch die Arbeiten hervorgerufenen 
Beeinträchtigungen auf das unvermeidbare Maß einzuschränken. Behördliche Anordnungen oder Ansprüche Dritter wegen 
der Auswirkungen der Arbeiten hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
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13. Holzprodukte (§ 4 Abs. 6)
13.1 Holzprodukte als Bestandteil der Bauleistung müssen nach FSC/PEFC oder gleichwertig zertifiziert sein oder die für das 

jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erfüllen.
13.2 Der Nachweis der Anforderungen aus Nr. 13.1 ist vom Auftragnehmer bei Anlieferung auf der Baustelle durch Vorlage 

eines Zertifikates von FSC oder PEFC oder eines Gleichwertigkeitsnachweises oder durch Einzelnachweis zu erbringen.
13.3 Der Nachweis der Gleichwertigkeit – d. h. Übereinstimmung des Zertifikates mit dem für das jeweilige Herkunftsland 

geltenden Standards von FSC oder PEFC – bzw. der Nachweis, dass die im jeweiligen Herkunftsland geltenden Kriterien 
des FSC oder PEFC einzeln erfüllt werden, ist durch eine Prüfung vom Johann Heinrich von Thünen-Institut in Hamburg 
oder dem Bundesamt für Naturschutz (BfN) in Bonn zu erbringen.

14. Nachunternehmer (§ 4 Nr. 8)
Beabsichtigt der Bieter, Teile der Leistung von Nachunternehmern ausführen zu lassen, muss er in seinem Angebot oder sei-
nem Teilnahmeantrag Art und Umfang der durch Nachunternehmer auszuführenden Leistungen angeben. Unter bestimmten 
Bedingungen sind gegebenenfalls die vorgesehenen, wesentlichen Nachunternehmer zu benennen.
Die Benennung von Nachunternehmern, die nur unerhebliche Teile der Leistung ausführen, kann unterbleiben.
14.1 Der Auftragnehmer darf Leistungen nur an Nachunternehmer übertragen, die fachkundig, leistungsfähig und zuver-

lässig sind; dazu gehört auch, dass sie ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Sozialabgaben 
nachgekommen sind und die gewerblichen Voraussetzungen erfüllen. Er hat die Nachunternehmer bei Anforderung 
eines Angebotes davon in Kenntnis zu setzen, dass es sich um einen öffentlichen Auftrag handelt. Er darf den Nachun-
ternehmern keine ungünstigeren Bedingungen – insbesondere hinsichtlich der Zahlungsweise und der Sicherheitsleis-
tungen – auferlegen, als zwischen ihm und dem Auftraggeber vereinbart sind. Auf Verlangen des Auftraggebers hat er 
dies nachzuweisen. Die Vereinbarung der Preise bleibt hiervon unberührt.

14.2 Der Auftragnehmer hat vor der beabsichtigten Übertragung Art und Umfang der Leistungen sowie Name, Anschrift 
und Berufsgenossenschaft (einschließlich Mitgliedsnummer) des hierfür vorgesehenen Nachunternehmers schriftlich 
bekannt zu geben. Beabsichtigt der Auftragnehmer Leistungen zu übertragen, auf die sein Betrieb eingerichtet ist, hat 
er vorher die schriftliche Zustimmung gemäß § 4 Nr. 8 Abs. 1 Satz 2 einzuholen.

14.3 Der Auftragnehmer muss sicherstellen, dass der Nachunternehmer die ihm übertragenen Leistungen nicht weiter 
vergibt, es sei denn, der Auftraggeber hat zuvor schriftlich zugestimmt; die Nummern 14.1 und 14.2 gelten entspre-
chend.

15. Ausführung der Leistung (§ 4 Nr. 10)
Feststellungen auf der Baustelle über den Zustand von Teilen der Leistung, ihre Vertragsmäßigkeit sowie Art und Umfang der 
Leistung sind zu verlangen, soweit diese Teile der Leistung durch die weitere Ausführung der Prüfung und Feststellung entzo-
gen werden. Diese sind gemeinsam vorzunehmen. Der Auftragnehmer hat sie rechtzeitig zu beantragen.

16. Baustelle, Baubereich (§ 4)
Die Bezeichnung „Baustelle“ und „Baubereich“ werden in folgendem Sinne verwendet:
16.1 Baustelle: Flächen, die der Auftraggeber zur Ausführung der Leistung, für die Baustelleneinrichtung und zur vorüber-

gehenden Lagerung von Stoffen und Bauteilen zur Verfügung stellt, zuzüglich der Flächen, die der Auftragnehmer 
darüber hinaus in Anspruch nimmt.

16.2 Baubereich: Baustelle und die Umgebung, die durch die Ausführung der Bauarbeiten beeinträchtigt werden kann.

17. Bautagesberichte (§ 4)
Der Auftragnehmer hat auf Verlangen Bautagesberichte zu führen und dem Auftraggeber täglich zu übergeben. Sie müssen 
alle Angaben enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung des Auftrages von Bedeutung sein können. 
Dies können je nach Art der Leistung insbesondere sein:
 Wetter, Temperaturen,
 Zahl und Art der auf der Baustelle beschäftigten Arbeitskräfte,
 Zahl und Art der eingesetzten Großgeräte sowie deren Zu- und Abgang,
 Anlieferung von Hauptbaustoffen,
 Art, Umfang und Ort der geleisteten Arbeiten mit den wesentlichen Angaben über den Baufortschritt (Beginn und Ende 

von Leistungen größeren Umfanges, Betonierungszeiten und dergleichen),
 Behinderung und Unterbrechung der Ausführung,
 Arbeitseinstellung mit Angabe der Gründe, Unfälle und sonstige wichtige Vorkommnisse.
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18. Baustellenräumung (§ 4)
Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Lagerplätze, Arbeitsplätze und Zufahrtswege sind dem früheren Zustand entspre-
chend wiederherzustellen.

19. Verkehrssicherung, Verkehrsregelung (§ 4)
19.1 Der Auftragnehmer hat alle Maßnahmen zur Sicherung und Regelung des Verkehrs innerhalb der Baustelle, die wegen 

der von ihm ausgeführten Arbeiten erforderlich sind, auch außerhalb der Arbeitszeit, durchzuführen. Er hat rechtzeitig 
vor Beginn der Arbeiten dem Auftraggeber einen Verkehrszeichenplan (§ 45 Abs. 6 StVO) vorzulegen (4-fach), sofern 
nichts anderes vereinbart ist. Verkehrsrechtliche Maßnahmen hat er nach Anordnung der zuständigen Behörden auszu-
führen.

19.2 Der Auftragnehmer hat für diese ihm obliegenden Verpflichtungen einen Verantwortlichen und dessen Stellvertreter zu 
bestellen und diese dem Auftraggeber zu benennen. Einer der Verantwortlichen muss ständig erreichbar sein.

20. Behinderung und Unterbrechung der Ausführung (§ 6)
Ist erkennbar, dass sich durch eine Behinderung oder Unterbrechung Auswirkungen ergeben, hat der Auftragnehmer diese 
dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

21. Witterungseinflüsse (§ 6)
21.1 Ausführungsfristen, die in den Besonderen Vertragsbedingungen nach Zeitraum (Werktage) bemessen sind, werden bei 

Behinderung durch Witterungseinflüsse folgendermaßen verlängert: 
Für die Fristenverlängerung werden die zur Arbeitsausführung vorgesehenen Werktage berücksichtigt, an denen aus 
zwingenden witterungsbedingten Gründen Bauleistungen nicht erbracht oder bei denen die Ausführung der Bauleis-
tungen spätestens 3 Stunden nach Beginn des Arbeitstages abgebrochen und an diesem Tag nicht wieder aufgenom-
men wurden. Diese Unterbrechung muss dem Auftraggeber am selben Tag angezeigt werden, bei einer zu erwarten-
den mehrtägigen Unterbrechung auch deren voraussichtliche Dauer.

21.2 Für Ausführungsfristen, die in den „Besonderen Vertragsbedingungen“ nach Datum festgelegt sind, gilt Nr. 21.1 nicht.

22. Verteilung der Gefahr (§ 7)
Zu der teilweise ausgeführten Leistung gehören über die in § 7 Nr. 2 genannten Leistungen hinaus auch solche Teile von 
Ingenieurbauwerken, die wegen der Besonderheiten des Bauverfahrens (insbesondere Taktschiebe-, Durchpress-, Verschub-, 
Absenkverfahren) nicht in endgültiger Lage hergestellt worden sind, aber sich in unmittelbarer Einbauposition, z. B. Ver-
schub- oder Absenklage, befunden haben.

23. Kontrollprüfungen (§ 4 Abs. 1 Nr. 2)
Der Auftragnehmer hat Kontrollprüfungen des Auftraggebers zu ermöglichen.

24. Kündigung durch den Auftraggeber (§ 8)
Der Auftraggeber ist berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund fristlos zu kündigen. Ein wichtiger Grund liegt auch vor, 
wenn der Auftragnehmer Personen, die auf Seiten des Auftraggebers mit der Vorbereitung, dem Abschluss oder der Durch-
führung des Vertrages befasst sind oder ihnen nahestehenden Personen Vorteile anbietet, verspricht oder gewährt. Solchen 
Handlungen des Auftragnehmers selbst stehen Handlungen von Personen gleich, die von ihm beauftragt oder für ihn tätig 
sind. Dabei ist es gleichgültig, ob die Vorteile den vorgenannten Personen oder in ihrem Interesse einem Dritten angeboten, 
versprochen oder gewährt werden. In diesen Fällen gilt § 8 Abs. 3, 5, 6 und 7 entsprechend.

25. Wettbewerbsbeschränkungen (§ 8 Nr. 4)
Wenn der Auftragnehmer aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen hat, die eine unzulässige Wettbe-
werbsbeschränkung darstellt, ist er dem Auftraggeber zum Schadensersatz von 15 % der Auftragssumme verpflichtet, es sei 
denn, dass ein Schaden in anderer Höhe nachgewiesen wird. Dies gilt auch, wenn der Vertrag gekündigt wird oder bereits 
erfüllt ist. Sonstige vertragliche oder gesetzliche Ansprüche des Auftraggebers, insbesondere solche aus § 8 Nr. 4, bleiben 
unberührt.
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26. Mitteilung von Bauunfällen (§ 10)
Der Auftragnehmer hat Bauunfälle, bei denen Personen- oder Sachschaden entstanden ist, dem Auftraggeber unverzüglich 
mitzuteilen.

27. Abnahme (§ 12)
Eine förmliche Abnahme hat stattzufinden, wenn eine Vertragspartei es verlangt.
27.1 Soweit nichts anderes vom Auftraggeber vorgegeben oder vereinbart, wird ab einer Auftragssumme von 10.000 Euro 

sowie bei formellen Vergabeverfahren die Leistung förmlich abgenommen.
27.2 Der Auftragnehmer hat bei der förmlichen Abnahme mitzuwirken und die erforderlichen Arbeitskräfte und Messgeräte 

zu stellen.

28. Mängelansprüche (§ 13)
28.1 Nach einer Mängelrüge hat der Auftragnehmer die Mängelbeseitigung und deren Zeitpunkt rechtzeitig mit dem Auf-

traggeber abzustimmen.
28.2 Die Verjährungsfrist der Mängelansprüche für Mängelbeseitigungsleistungen endet nicht vor Ablauf der für die Ver-

tragsleistung vereinbarten Verjährungsfrist.

29. Abrechnung (§ 14)
29.1 Zu den für die Abrechnung notwendigen Feststellungen auf der Baustelle siehe auch Nr. 15.
29.2 Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmaßunterlagen müssen alle Maße, die zur Prüfung einer Rechnung 

nötig sind, unmittelbar zu ersehen sein.
29.3 Die Originale der Aufmaßblätter, Wiegescheine und ähnlicher Abrechnungsbelege erhält der Auftraggeber, die Durch-

schriften verbleiben beim Auftragnehmer.
29.4 Bei Aufmaß und Abrechnung sind Längen und Flächen auf zwei Stellen nach dem Komma, Rauminhalte und Gewichte 

auf drei Stellen nach dem Komma zu runden. Geldbeträge sind auf zwei Stellen nach dem Komma zu runden.
29.5 In den für die gemeinsamen Feststellungen zu verwendenden Aufmaßblättern müssen mindestens folgende Angaben 

gemacht werden:
 Auftragnehmer,
 Auftraggeber,
 Nummer des Aufmaßblattes,
 Bezeichnung der Bauleistung,
 Ordnungszahl (OZ).

Unmittelbar über den Unterschriften und dem Datum muss das Aufmaßblatt den Text enthalten: „Aufgestellt“.
29.6 Für fertig gestellte Teile der Leistung oder der Teilleistungen hat der Auftragnehmer – unabhängig von den Aufstellun-

gen nach § 16 Nr. 1 Abs. 1 Satz 2 – endgültige Mengenberechnungen aufgrund von Zeichnungen oder gemeinsamen 
Feststellungen vorzulegen.

30. Preisnachlässe (§§ 14 und 16)
Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, wird ein als %-Satz angebotener Preisnachlass bei der Abrechnung 
und den Zahlungen von den Einheits- und Pauschalpreisen abgezogen, auch von denen der Nachträge, deren Preise auf der 
Grundlage der Preisermittlung für die vertragliche Leistung zu bilden sind. Änderungssätze bei vereinbarter Lohngleitklausel 
sowie Erstattungsbeträge bei vereinbarter Stoffpreisgleitklausel werden durch den Preisnachlass nicht verringert.

31. Rechnungen (§§ 14 und 16)
31.1 Rechnungen sind ihrem Zweck nach als Abschlags-, Teilschluss- oder Schlussrechnung zu bezeichnen; die Abschlags- 

und Teilschlussrechnungen sind durchlaufend zu nummerieren.
31.2 In jeder Rechnung sind die Teilleistungen in der Reihenfolge, mit der Ordnungszahl (Position) und der Bezeichnung - 

gegebenenfalls abgekürzt - wie im Leistungsverzeichnis aufzuführen.
31.3 Die Rechnungen sind mit den Vertragspreisen ohne Umsatzsteuer (Nettopreise) aufzustellen. Der Umsatzsteuerbetrag 

ist am Schluss der Rechnung mit dem Steuersatz einzusetzen, der zum Zeitpunkt der Ausstellung der Rechnung bzw. 
zum Zeitpunkt der Leistungserbringung gilt. Beim Überschreiten von Vertragsfristen, die der Auftragnehmer zu vertre-
ten hat, gilt der bei Fristablauf maßgebende Steuersatz.

31.4 In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits enthaltenen Zahlungen mit ge-
sondertem Ausweis der darin enthaltenen Umsatzsteuerbeträge anzugeben.
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32. Nachweis des Gewichts (§14 sowie Nr. 29)
32.1 Wenn für die Abrechnung von Stoffen nach Gewicht im Vertrag keine andere Regelung getroffen ist, so ist der Ver-

brauch durch Vorlage der Frachtbriefe oder der Wiegescheine einer geeichten automatischen oder einer geeichten 
handbedienten, mit einem Sicherheitsdruckwerk versehenen Waage (in der Regel Brückenwaage) laufend nachzuwei-
sen.
Wiegescheine müssen die Angaben
 Lieferwerk,
 Name der Baustelle,
 Bezeichnung des Wägegutes,
 Nummer des Wiegescheins,
 Datum und Uhrzeit der Wägung (maschinengerecht),
 Tara, Bruttogewicht (maschinengerecht),
 Nettogewicht,
 Kennzeichnung des Fahrzeugs (betriebseigene Bezeichnung/amtliches Kennzeichen),
 Unterschrift des Wägers enthalten.

Die Wiegescheine sind bei der Anlieferung an der Verwendungsstelle in doppelter Ausfertigung dem Beauftragten des 
Auftraggebers zu übergeben. Die Originale der Wiegescheine erhält der Auftraggeber, die bestätigten Durchschriften 
verbleiben beim Auftragnehmer. Bei Schüttgut, das nicht zum Anhaften neigt, wie z. B. Sand, Kies, wiederaufbe-
reitetes Recyclingmaterial, kann der Nachweis des Gewichts durch Wiegescheine von geeichten Schaufellader- bzw. 
Förderband-Waagen erfolgen.
Beim Einsatz von Schaufellader- bzw. Förderband-Waagen gelten zusätzlich folgende Bedingungen:
 Der Wiegeschein muss eine Erklärung enthalten, dass es sich um eine geeichte Waage handelt und die Zulassungs-

auflagen eingehalten werden.
 Anstelle des Ausdruckes von Tara und Bruttogewicht tritt das Nettogesamtgewicht des Ladegutes sowie zusätzlich 

bei Schaufellader-Waagen die Anzahl der geladenen Schaufeln (Ladevorgänge).
 Anstelle der Unterschrift des Wägers tritt die des Bedienungspersonal der Schaufellader- bzw. Förderband-Waagen.

32.2 Der Auftraggeber kann stichprobenartig das Gewicht einzelner Lieferungen durch Nachwiegen des beladenen und 
leeren Fahrzeugs auf einer öffentlichen Waage oder in Ausnahmefällen auf derselben Waage nachprüfen (Kontrollwä-
gung). Wird das Gewicht des Ladegutes durch Schaufellader- bzw. Förderband-Waagen ermittelt, ist der Auftraggeber 
berechtigt, kontinuierlich über den Zeitraum der Lieferungen, bei 10% der Lieferungen Kontrollwägungen durchführen 
zu lassen.

32.3 Wird bei einer Kontrollwägung eine Unterschreitung von mehr als 1% festgestellt, erfolgt ein entsprechender Abzug 
bei den letzten 10 Wiegescheinen, soweit nicht insgesamt eine geringere Abweichung nachgewiesen wird. Diese 
Kontrollwägungen werden dem Auftragnehmer nicht vergütet. Andere Kontrollwägungen werden vom Auftraggeber 
vergütet. 
Zu den Kosten der Kontrollwägung rechnen alle unmittelbar (Transportkosten, Wiegegebühren usw.) und mittelbar 
(Wertminderung der Ladung, Einfluss auf den Baustellenbetrieb usw.) durch die Kontrollwägung entstehenden Kosten, 
jedoch nicht die Kosten für die Beaufsichtigung der Kontrollwägung durch den Beauftragten des Auftraggebers. So-
fern die Kosten nach Absatz 1 besonders zu vergüten sind, sind sie im Einzelnen nachzuweisen. 
Beim Einsatz von Schaufellader- bzw. Förderband-Waagen erfolgt bei einer Unterschreitung von mehr als 1% ein 
entsprechender Abzug bei allen Lieferungen seit der letzten Kontrollwägung, soweit nicht insgesamt eine geringere 
Abweichung nachgewiesen wird. Die Kosten für diese Kontrollwägung trägt der Auftragnehmer. Kosten für Kontroll-
wägungen ohne Beanstandungen tragen der Auftragnehmer und Auftraggeber je zur Hälfte.

33. Mehr- oder Minderverbrauch von Stoffen (§14)
33.1 Ist ein bestimmter Stoffverbrauch je Abrechnungseinheit vereinbart, so gilt für den Mehr- oder Minderverbrauch von 

Stoffen:
Ein Mehrverbrauch wird nicht vergütet, wenn in der Leistungsbeschreibung oder in Zusätzlichen Technischen Vertrags-
bedingungen nichts anderes vereinbart ist; § 2 Nr. 5 bleibt unberührt.

33.2 Liegt der tatsächliche Verbrauch unter dem vereinbarten und ist in der Leistungsbeschreibung oder in Zusätzlichen 
Technischen Vertragsbedingungen nichts anderes vereinbart, so wird die Einsparung von der Vergütung abgezogen. 
Dies gilt nicht für einzelne Stoffe in Stoffgemischen (z. B. bituminöses Mischgut, Zementbeton). § 13 bleibt unberührt.
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34. Elektronische Erfassung und Speicherung vermessungstechnischer Daten bei 
gemeinsamen Feststellungen (§ 14)

Führt der Auftragnehmer die Erfassung und die Speicherung vermessungstechnischer Daten elektronisch durch (automati-
sche Messwertregistrierung), so gelten zusätzlich folgende Bedingungen:
34.1 Rechtzeitig vor Beginn der Feststellungen (z. B. Aufmaße) hat der Auftragnehmer die vorgesehenen Messgeräte, 

Daten erfassungsgeräte und Datenspeicher dem Auftraggeber mitzuteilen.
34.2 Nach Abschluss der gemeinsamen Feststellungen ist - mindestens täglich - vor Ort ein übersichtlicher Ausdruck der 

Messdaten als Aufmaßblatt für den Auftraggeber zu erstellen und von diesem unterschreiben zu lassen.

35. Bauabrechnung mit IT-Anlagen (§ 14)
Führt der Auftragnehmer die Abrechnung ganz oder teilweise mit IT-Anlagen aus (Leistungsberechnung), so gelten zusätzlich 
folgende Bedingungen:
35.1 Rechenverfahren/DV-Programme: 

Die verwendeten DV-Programme müssen den in der „Sammlung der Regelungen für die elektronische Bauabrechnung 
(Sammlung REB)“ enthaltenen Allgemeinen Bedingungen (REB-Allg.) und Verfahrensbeschreibungen (REB-VB) ent-
sprechen. Andere DV-Programme dürfen nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers verwendet 
werden.

35.2 Mitteilung des Auftragnehmers: 
Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber vor Beginn der Bauarbeiten mitzuteilen:
 die für die Leistungsbeschreibung vorgesehenen DV-Programme (Name, Version, Aufsteller) und die ihr zugrunde 

liegenden REB-VB,
 die Ordnungszahlen (Positionen), deren Mengen mit DV-Anlagen berechnet werden sollen,
 die gegebenenfalls vorgesehene externe Rechenstelle.

35.3 Vereinbarung:
Rechtzeitig vor Beginn der ersten Abrechnungsarbeiten (z. B. Aufmaße) sind, gegebenenfalls getrennt für einzelne Ord-
nungszahlen (Positionen), schriftlich zu vereinbaren:
 Art der Leistungserfassung (z. B. gemeinsame Aufmaße, gegebenenfalls Aufmaßtechnik, Entwurfsunterlagen),
 wenn eine Abrechnung nach Entwurfsunterlagen (Zeichnungen, Berechnungen) beabsichtigt ist; Festlegung, ob der 

Auftraggeber Unterlagen auf Datenträger zur Verfügung stellt,
 besondere geometrische Bedingungen (z. B. Profilabstände, Lage der Querprofile bei gekrümmter Achse, Behand-

lung von Böschungsausrundungen),
 Festlegung der Berechnungsabschnitte,
 Herkunft der Eingabedaten für die Messwertaufbereitung, für die Berechnung von Profilbegrenzungen und für die 

Mengenberechnung,
 Festlegung der zugrunde zu legenden REB-VB,
 wenn dem Auftraggeber die Eingabedaten auf Datenträger zu übergeben sind: DV-spezifische Einzelheiten zu den 

Datenträgern,
 gegebenenfalls Eingabe-Kapazitätsgrenzen, die je Rechenlauf bei der Leistungsberechnung einzuhalten sind.

35.4 Datenträger:
Sind dem Auftraggeber Eingabedaten auf Datenträgern zu liefern, so sind diese erst nach Durchführung der Leistungs-
berechnung herzustellen und eindeutig zu kennzeichnen.

35.5 Berichtigung der Leistungsberechnung:
Werden bei Prüfung der Leistungsberechnung fehlerhafte Eingabedaten oder falsche Rechenergebnisse festgestellt, so 
ist die Leistungsberechnung vom Auftragnehmer im erforderlichen Umfang zu wiederholen.

35.6 Toleranz-Regelung:
Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mittels DV-Anlagen geprüft und werden 
dabei Unterschiede zwischen den jeweiligen Ergebnissen festgestellt, dann gelten bei Abweichungen vom Ergebnis der 
Prüfberechnung bis zu 0,2 ‰ bei jeder Ordnungszahl (Position) eines Berechnungsabschnitts der vom Auftragnehmer 
berechneten Werte. Liegen Abweichungen außerhalb dieser Toleranz von 0,2 ‰, teilt der Auftraggeber zunächst dem 
Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Prüfberechnung mit und gibt ihm Gelegenheit zur Einsichtnahme in 
die Prüfberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils kleinere Ergebnis, falls nicht aufgrund einer vom Auftragnehmer 
verlangten Aufklärung der Abweichungen, Fehler in der Leistungs- bzw. Prüfberechnung festgestellt und berichtigt 
werden.



Zusätzliche Vertragsbedingungen 10

36. Stundenlohnarbeiten (§ 15)
Stundenlohnverträge sollten eine Ausnahme sein.
Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich Stundenlohnzettel in zweifacher Ausfertigung einzureichen. 
Diese müssen, außer den Angaben nach § 15 Nr. 3, das Datum, die Bezeichnung der Baustelle, die genaue Bezeichnung 
des Ausführungsortes innerhalb der Baustelle, die Art der Leistung, die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn- 
oder Gehaltsgruppe, die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und 
Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und die Gerätekenngrößen enthalten. 
Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden. Die Originale der Stunden-
lohnzettel erhält der Auftraggeber, die bescheinigten Durchschriften verbleiben beim Auftragnehmer.

37. Zahlungen (§ 16)
37.1 Alle Zahlungen werden bargeldlos in Euro geleistet.
37.2 Als Tag der Zahlung gilt bei Überweisung von einem Konto der Tag der Abgabe oder Absendung des Zahlungsauftrags 

an ein Geldinstitut.
37.3 Bei Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender Wirkung für den Auftraggeber an den für die Durchfüh-

rung des Vertrags bevollmächtigten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet. 
Dies gilt auch nach Auflösung der Arbeitsgemeinschaft.

38. Überzahlungen (§ 16)
38.1 Bei Rückforderungen des Auftraggebers aus Überzahlungen (§§ 812 ff. BGB) kann sich der Auftragnehmer nicht auf 

Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen.
38.2 Im Falle einer Überzahlung hat der Auftragnehmer den zu erstattenden Betrag zurückzuzahlen. Danach ist der Auf-

tragnehmer mit Schreiben zur Rückzahlung aufzufordern. Leistet der Auftragnehmer die Rückforderungsansprüche 
nicht innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang des Rückforderungsschreibens, so befindet er sich ab diesem 
Zeitpunkt mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug und hat laut § 247 und § 288 Abs. 2 BGB Verzugszinsen in Höhe 
von gegenwärtig 9 % über dem Basiszinssatz sowie eine Pauschale gemäß § 288 Abs. 5 BGB zu zahlen, es sei denn, es 
werden höhere oder geringere gezogene Nutzungen nachgewiesen. § 195 BGB findet Anwendung.

38.3 Im Fall, dass Bauvorhaben des Auftraggebers mit öffentlichen Mitteln bezuschusst werden, muss der Auftragnehmer 
damit rechnen, dass die Abrechnung auch noch längere Zeit nach der Schlusszahlung von Prüfungsinstanzen (Interne 
Revision, Landesrechnungshof oder Bundesrechnungshof) geprüft wird. Sollten sich bei diesen Prüfungen Rückfor-
derungen seitens des Auftraggebers ergeben, so kann der Auftragnehmer nicht geltend machen, der Anspruch sei 
verwirkt.

39. Abtretung (§ 16)
39.1 Forderungen des Auftragnehmers gegen den Auftraggeber können ohne Zustimmung des Auftraggebers nur abge-

treten werden, wenn die Abtretung sich auf alle Forderungen in voller Höhe aus dem genau bezeichneten Auftrag 
einschließlich aller etwaigen Nachträge erstreckt. Teilabtretungen sind nur mit schriftlicher Zustimmung des Auftragge-
bers gegen ihn wirksam.

39.2 Eine Abtretung wirkt gegenüber dem Auftraggeber erst,
 wenn sie ihm vom alten Gläubiger (Auftragnehmer) und vom neuen Gläubiger unter genauer Bezeichnung der 

auftraggebenden Stelle und des Auftrags gemäß des Formblattes des Auftraggebers schriftlich angezeigt worden ist 
und

 wenn der neue Gläubiger eine Erklärung gemäß Formblatt mit folgendem Inhalt abgegeben hat: „Ich erkenne an,
a) dass die Erfüllung der Forderung nur nach Maßgabe der vertraglichen Bestimmungen beansprucht werden kann,
b) dass mir gemäß § 404 BGB die Einwendungen entgegengesetzt werden können, die zurzeit der Abtretung gegen 

den bisherigen Gläubiger begründet waren,
c) dass die Aufrechnung mit Gegenforderungen in den Grenzen des § 406 BGB zulässig ist,
d) dass eine durch mich vorgenommene weitere Abtretung gegenüber dem Auftraggeber nicht wirksam ist. Zahlun-

gen, die der Auftraggeber nach der Abtretung an den Auftragnehmer leistet, lasse ich gegen mich gelten, wenn 
vom Zugang der Abtretungsanzeige beim Auftraggeber bis zum Tag der Zahlung (Tag der Hingabe oder Absen-
dung des Zahlungsauftrags an ein Geldinstitut) noch nicht 6 Werktage verstrichen sind. Dies gilt nicht, wenn der 
die Zahlung bearbeitende Kassenbeamte schon vor Ablauf dieser Frist von der Abtretungsanzeige Kenntnis hatte.“

39.3 Abtretungen aus mehreren Aufträgen sind für jeden Auftrag gesondert anzuzeigen.
39.4 Ohne Einhaltung der Abtretungsvoraussetzungen nach den Nrn. 39.1 bis 39.3 kann der Auftragnehmer Geldforderun-

gen an einen Dritten abtreten, wenn der Auftragnehmer Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches (HGB) ist und 
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das Rechtsgeschäft, das die Forderung begründet hat, für ihn ein Handelsgeschäft ist (siehe § 354a Satz 1 HGB). Die 
Forderungsabtretung entfaltet dann aber keine bindende Wirkung gegenüber dem Auftraggeber; er kann vielmehr 
weiterhin mit befreiender Wirkung an den Auftragnehmer Zahlungen leisten. Das gilt auch dann, wenn die Forde-
rungsabtretung dem Auftraggeber angezeigt wird oder er anderweitig davon Kenntnis erlangt (siehe § 354a Sätze 2 
und 3 HGB).

40. Sicherheitsleistung (§ 17; ZVB/E-StB)
40.1 Die Sicherheit für Vertragserfüllung erstreckt sich auf die Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen aus dem Vertrag, insbe-

sondere für die vertragsgemäße Ausführung der Leistung einschließlich Abrechnung, Gewährleistung und Schadens-
ersatz sowie auf die Erstattung von Überzahlungen einschließlich der Zinsen.

40.2 Soweit in den Besonderen Vertragsbedingungen keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde, ist eine Sicher-
heit für die Vertragserfüllung bei einem Auftrag von mehr als 250.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) in Höhe von 5 % 
der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. Diese wird nach Abnahme auf Verlangen des 
Auftragnehmers gegen eine Sicherheit für Mängelansprüche ausgetauscht. 

40.3 Die Sicherheit für Gewährleistung erstreckt sich auf die Erfüllung der Ansprüche auf Gewährleistung einschließlich 
Schadensersatz sowie auf die Erstattung von Überzahlungen einschließlich der Zinsen.

40.4 Ist nach den Besonderen Vertragsbedingungen Sicherheit für Mängelansprüche vereinbart, so beträgt die Sicherheit 
für Mängelansprüche 3 % der Brutto-Abrechnungssumme. Sind bei der Abnahme festgestellte Mängel noch zu be-
seitigen, ist hierfür als Sicherheit ein Druckzuschlag (brutto) gem. § 641 (3) BGB als Einbehalt in Höhe des zweifachen 
Betrags der voraussichtlichen Aufwendungen für die Mängelbeseitigung zu leisten. Die Sicherheit wird nach Abnah-
me der Mängelbeseitigung, auf die sich der Druckzuschlag bezieht, zurückgezahlt. Wenn ein Einbehalt nicht möglich 
ist, kann zur Absicherung des Druckzuschlags separat eine gesonderte Mängelansprüchebürgschaft gestellt werden.

40.5 Eine nicht verwendete Sicherheit wird zurückgegeben, wenn die Verjährungsfristen für Mängelansprüche abgelaufen 
sind.

41. Bürgschaften (§§ 16 und 17)
41.1 Ist Sicherheit durch Bürgschaft zu leisten, sind die Formblätter des Auftraggebers zu verwenden.
41.2 Die Bürgschaft ist von einem

 in den Europäischen Gemeinschaften oder in einem Staat der Vertragsparteien des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum oder

 in einem Staat der Vertragsparteien des WTO-Abkommens über das öffentliche Beschaffungswesen zugelassenen 
Kreditinstitut bzw. Kredit- oder Kautionsversicherer zu stellen.

41.3 Die Bürgschaftsurkunden enthalten folgende Erklärung des Bürgen:
 „Der Bürge übernimmt für den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Bürgschaft nach deutschem Recht.
 Auf die Einreden der Anfechtung und der Aufrechnung sowie der Vorausklage gemäß §§ 770, 771 BGB wird ver-
zichtet. Der Verzicht auf die Einrede der Aufrechenbarkeit gilt nicht für unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte 
Gegenforderungen des Hauptschuldners.

 Die Bürgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rückgabe dieser Bürgschaftsurkunde.
 Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle“.

41.4 Die Bürgschaft ist über den Gesamtbetrag der Sicherheit in nur einer Urkunde zu stellen.
41.5 Die Urkunde über die Vertragserfüllungsbürgschaft wird auf Verlangen zurückgegeben, wenn der Auftragnehmer

 die Leistung vertragsgemäß erfüllt hat,
 etwaige erhobene Ansprüche befriedigt und
 eine vereinbarte Sicherheit für Gewährleistung geleistet hat.

41.6 Die Urkunde über die Gewährleistungsbürgschaft wird auf Verlangen zurückgegeben, wenn die Verjährungsfristen für 
Gewährleistung abgelaufen und die bis dahin erhobenen Ansprüche erfüllt sind.

41.7 Die Urkunde über die Abschlagszahlungsbürgschaft wird auf Verlangen zurückgegeben, wenn die Stoffe und Bautei-
le, für die Sicherheit geleistet worden ist, eingebaut sind.

41.8 Die Urkunde über die Vorauszahlungsbürgschaft wird auf Verlangen zurückgegeben, wenn die Vorauszahlung auf 
fällige Zahlungen angerechnet worden ist.

42. Verträge mit ausländischen Auftragnehmern (§ 18)
Bei Auslegung des Vertrags ist ausschließlich der in deutscher Sprache abgefasste Vertragswortlaut verbindlich. Erklärungen 
und Verhandlungen erfolgen in deutscher Sprache. Für die Regelung der vertraglichen und außerverträglichen Beziehungen 
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zwischen den Vertragspartnern gilt ausschließlich das Recht Deutschlands, für ein evtl. gerichtliches Verfahren das Prozess-
recht Deutschlands.

43. Technische Spezifikationen
Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen europäische Normen 
umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) 
Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertige Techni-
sche Spezifikationen in Bezug genommen.

44. Steuerabzug bei Bauleistungen
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorge-
legte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

45. Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers
Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers, insbesondere Zahlungs- und Lieferungsbedingungen, Angaben über Erfül-
lungsort und Gerichtsstand gelten nur dann, wenn sie vom Auftraggeber ausdrücklich und schriftlich angenommen sind.

46. Vertragsänderungen
Jede Änderung des Vertrages bedarf der Schriftform.



ZUSÄTZLICHE VERTRAGSBEDINGUNGEN
für die Ausführung von Bauleistungen – ZVB Bau-KVV 2018

der Kasseler Verkehrs- und Versorgungs GmbH und ihrer Gesellschaften

Städtische Werke AG
Kasseler Verkehrs-Gesellschaft AG
Städtische Werke Energie + Wärme GmbH
Müllheizkraftwerk Kassel GmbH
Netcom Kassel Gesellschaft für Telekommunikation mbH
Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH
Kasseler Entsorgungsgesellschaft mbH
RBK Regionalbahn Kassel GmbH
Städtische Werke Netz + Service GmbH
Städtische Werke intelligent messen GmbH
Städtische Werke Direkt GmbH
Niestetal Netz GmbH
Biogas Homberg Verwaltungs GmbH  
Schwälmer Biogas Verwaltungs und Beteiligungs GmbH
Biogas Müritz Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH
Stadtwerke Großalmerode Verwaltungs GmbH
Stadtwerke Großalmerode GmbH & Co. KG
SUN Stadtwerke Union Nordhessen Verwaltungs GmbH
SUN Stadtwerke Union Nordhessen GmbH & Co. KG
Gemeindewerk Kaufungen Verwaltungs-GmbH
Gemeindewerk Kaufungen GmbH & Co. KG
Windenergie Kassel Verwaltungs-GmbH
Windpark Söhrewald/Niestetal
Windpark Rohrberg Gmbh & Co. KG
Windpark Stiftswald GmbH & Co. KG 

Kontakt
Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH
Königstor 3–13 
34117 Kassel 

Telefon 0561 782-2380
Fax 0561 782-2181

www.kvvks.de 


